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Sprechzettel VO – Ausschuss II 25.06.2004 

 
Betr.: 

 
Teilhabe durch berufliche Rehabilitation  
hier: Persönliches Budget nach § 17 Abs. 2 bis 6 SGB IX 

 
 
Mit Wirkung vom 01.07.2004 wurde das Persönliche Budget im Bereich der Rehabilita-
tion          eingeführt und durch die Budget-Verordnung konkretisiert (§ 17 SGB i.V.m. § 
159 IX,  § 103SGB III, Budgetverordnung). Teilhabeleistungen können in diesem Zu-
sammenhang Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets (Geld/Gutschein) ent-
halten. In verschiedenen anderen europäischen Staaten (z.B. den Niederlanden) 
werden bereits jetzt Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets ausgezahlt. Auf 
Drängen des BMGS - sollen alle Rehabilitationsträger ihre Leistungen überprüfen, in-
wieweit diese in das Budget einfließen können.   
 
Eine Leistung, die als Persönliches Budget ausgezahlt werden soll, muss folgende 
Merkmale aufweisen: 
 

- alltäglich,  
- regelmäßig, wiederkehrend 
- regiefähig.  

 
In der Regel soll es sich hier um Sachleistungen handeln, die in eine Barleistung um-
gewandelt werden können. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben wurden 
zunächst folgende Leistungen als budgetfähig eingestuft:     
 

Leistung Rechtsquelle Fallpauschale* 

Kraftfahrzeughilfe 
/Beförderungskosten 

§ 33 Abs. 8 SGB IX i.V.m. §9 
KfzHV 

Individuelle Festle-
gung  

Haushaltshilfe § 54 SGB IX i.V. m. 18 Abs. 1 SGB 
IV   

DA zu § 54 SGB IX 

Kindesbetreuung Gilt sowohl für § 83 SGB III als 
auch für § 54 Abs. 3 SGB IX  

130,-Euro monatlich 

Reisekosten /Pendel-
fahrten 

§ 53 Abs. 4 SGB IX Entfernungspauscha-
le  

Familienheimfahrten § 53 Abs. 2 SGB IX Entfernungspauscha-
le 

Fahrkostenbeihilfe § 53 Abs. 2 i.V.m. § 54 Abs. 4 DA zu § 46 SGB III 



SGB III 

Trennungskostenbeihilfe § 53 Abs. 2 i.V.m. § 54 Abs. 5 
SGB III 

260,- Euro monatlich 

Arbeitsassistenz Integrationsamt   

 

Darüber hinaus wird eine Ausweitung auf weitere budgetfähige Leistungen in Betracht 
gezogen. Bei der Prüfung des Förderbedarfs können daneben noch weitere Leistungen 
erforderlich werden - Budgetunterstützende Leistungen -  oder Leistungen, die von ei-
nem anderen Kostenträger erbracht werden müssen (Trägerübergreifendes Budget). 


